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[1953 A]Bekanntmachung
eines Beschlusses
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der Bedarfsplanungs-Richtlinien-Ärzte
Vom 18. Oktober 2005

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am
18. Oktober 2005 beschlossen, die Richtlinien über die Bedarfspla-
nung und die Maßstäbe zur Feststellung von Überversorgung und
Unterversorgung in der vertragsärztlichen Versorgung (Bedarfspla-
nungs-Richtlinien-Ärzte) in der Fassung vom 9. März 1993, zuletzt
geändert am 19. Juli 2005 (BAnz. S. 14 984), wie folgt zu ändern:

I.
1. Nummer 7 Satz 2 sechster Spiegelstrich wird wie folgt gefasst:

„Zur Arztgruppe der Chirurgen gehören die Fachärzte für Chi-
rurgie, die Fachärzte für Allgemeine Chirurgie, die Fachärzte für
Kinderchirurgie, die Fachärzte für Plastische Chirurgie, die
Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie, die Fach-
ärzte für Gefäßchirurgie sowie die Fachärzte für Visceralchirur-
gie. Nicht zu dieser Arztgruppe gehören die Fachärzte für Herz-
chirurgie, die Fachärzte für Thoraxchirurgie und die Fachärzte
für Orthopädie und Unfallchirurgie.“

2. Nummer 8 Buchstabe d Abs. 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst:
„Als psychotherapeutische Leistungen in diesem Sinne zählten
bis zum 31. März 2005 die Leistungen der Kapitel G IV und V
des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) sowie die Leis-
tungsnummern 855 bis 858 in Kapitel G III des EBM mit Stand
vom 12. April 1999; ab dem 1. April 2005 zählen als psychothera-
peutische Leistungen in diesem Sinne die Leistungen der
Abschnitte 35.2 und 35.3 sowie die Leistungen nach den Num-
mern 35111 bis 35113, 35120, 35130, 35131, 35140 bis 35142 und
35150 des EBM mit Stand vom 1. April 2005.“

3. In der Anlage 3.2 der Richtlinien wird die Bezeichnung des Pla-
nungsbereiches „Ennepe-Ruhr-Kreis“ entsprechend der richti-
gen Schreibweise wie folgt gefasst:
„Ennepe-Ruhr-Kreis“

II. Inkrafttreten
Diese Änderungen treten am Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Bundesanzeiger in Kraft.
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